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§ 77 BPVS

BPVS - Bergpolizeiverordnung fur die Seilfahrt

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

1. (1)Seilfahrtanlagen in seigeren und mehr als 45 Grad geneigten Schachten missen auRerdem besondere
Signalvorrichtungen haben, die von allen Tragbdden des Fordergestelles oder FordergefaRes in jeder
Schachtteufe bis zum Ende der freien Teufe betatigt werden kénnen (Schachthammer). Die Signale dieser
Vorrichtung missen unmittelbar zum Standort des Férdermaschinisten gelangen.

2. (2)Der Schachthammer darf von den Anschlagen aus ohne Hilfsmittel nicht betatigt werden kdnnen.

3. (3)Die mit dem Schachthammer gegebenen Signale missen sich im Klange deutlich von den tbrigen Signalen
unterscheiden.

4. (4)In blanken Signalleitungen darf die elektrische Spannung 42 V nicht Uberschreiten. Ausnahmen kann die
Berghauptmannschaft bewilligen, sofern keine Berlhrungsgefahr besteht.

In Kraft seit 09.01.2002 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 77 BPVS
	BPVS - Bergpolizeiverordnung für die Seilfahrt


